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Herausforderungen im Reverse Factoring
Auslandsbezug und Absicherung der Zahlungspflicht des Debitors

Beim Reverse Factoring1) als Einkaufs-
finanzierung bilden die Rechtsbezie-
hungen des Factors zum Lieferanten 
als Forderungsverkäufer und Veritäts-
garant und zum Debitor als Initiator 
und Schuldner den Schwerpunkt. In 
beiden Verträgen ist jeweils der kon-
krete Ablauf eines Forderungskaufs 
(Andienung der Forderung durch den 
Lieferanten, Bestätigung der Forde-
rung durch den Debitor, Ankauf der 
Forderung, Abtretung der Forderung, 
Zahlungsabwicklung) übereinstimmend 
zu regeln.2) In der Praxis hat sich – vor 

allem wegen der Vielzahl anzubinden-
der Lieferanten – der Abschluss zwei-
seitiger Verträge (Factor und Lieferant, 
Factor und Debitor) durchgesetzt. 
Dreiseitige Verträge finden nach Wahr-
nehmung der Verfasser nur noch ver-
einzelt Anwendung.

Sofern das Reverse Factoring über 
eine IT-Plattform eines Dritten abgewi-
ckelt werden soll, bestehen daneben 
Vertragsbeziehungen zum Betreiber 
dieser Plattform. Eine Online-Platt-
form vereint im Grundsatz ein viel-

schichtiges Servicemodell, das die 
technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten für Anbieter und poten-
zielle Erwerber bereithält, um mitein-
ander in geschäftlichen Kontakt zu 
 treten.3) Dabei werden üblicherweise 
folgende Serviceleistungen angebo-
ten:

❯ Bereitstellung und Pflege techni-
scher Infrastrukturen zur Abgabe  
von Willenserklärungen (Angebot und 
Gebote) von registrierten Kunden;

❯ Upload-/Downloadmöglichkeiten für 
Unterlagen und Informationen über 
den Verkaufsgegenstand;

❯ Bereitstellung von Optionen zur Da-
tensicherung und -verwaltung sowie 
zum Datenaustausch, zum Beispiel 
durch Einrichtung von direkten Kom-
munikationsmöglichkeiten (E-Mail-
Account). In diesem Fall wird der 
Plattformbetreiber die Einrichtung 
eines elektronischen Postfaches er-
möglichen und darüber eingehende 
E-Mails zwischenspeichern und zum 
Herunterladen (Download) für den 
Kunden bereithalten; ausgehende, 
das heißt zu versendende E-Mails, 
werden über den vom Plattform-
betreiber betriebenen Knotenpunkt 
entweder an übergeordnete Daten-
netzwerke (Internet) weitergegeben 
oder, soweit sich die Kommunikation 
auf das eigene Netzwerk beschränkt, 
direkt in die jeweiligen E-Mail- 
Accounts der anderen Kunden ge-
speichert.

Hinzutreten können diverse sonstige 
Serviceleistungen, wie beispielsweise 
Transaktionskontrolle, Reporting-Über-
sichten (insbesondere zum Status von 
Forderungen: angekauft oder nur an-
gedient, vom Debitor bestätigt et ce-
tera), Zahlungsdienste, Monitoring und/ 
oder die Bereitstellung von Speicher- 
und sonstigen Netzwerkressourcen.

Reverse Factoring als Einkaufsfinanzierung des Debitors ist nach wie vor eine 
gefragte Finanzierungsform. Dies gilt insbesondere für Debitoren, die eine 
Vielzahl von Geschäftsbeziehungen mit im Ausland ansässigen Lieferanten 
haben und sich aufgrund der Masse an Rechnungen zur Abwicklung einer 
Plattform bedienen wollen. Der Beitrag befasst sich mit Besonderheiten beim 
grenzüberschreitenden Reverse Factoring und Herausforderungen, die bei 
der Absicherung des Zahlungsanspruchs gegen den Debitor durch ergän-
zende Regelungen (Schuldanerkenntnis, Einwendungsverzicht, Garantie et 
cetera) bestehen.  (Red.)
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Häufig sind Online-Plattformen in 
 Supplychain-Finance-Modellen auf die 
Vermittlung von Rechtsgeschäften be-
schränkt; sie werden als Intermediär 
zwischen den vertragsschließenden 
Parteien tätig. Als solche sind sie nicht 
unmittelbar an dem über die Plattform 
abgeschlossenen Vertrag zwischen 
Lieferant und Debitor beteiligt. Der 
Plattformbetreiber bringt die Parteien 
lediglich zusammen und organisiert – 
teilweise oder vollständig – die Ab-
wicklung des Geschäfts, gegebe-
nenfalls einschließlich der Zahlungs-
abwicklung und der weiteren 
Geschäftslogistik. 

Der Plattformnutzungsvertrag tritt 
dann neben den eigentlichen (Kauf- 
oder Dienstleistungs-)Vertrag, den die 
Kunden der Plattform untereinander 
abschließen. Ein solcher Plattformnut-
zungsvertrag hat einen vergleichs-
weise größeren Umfang, weil neben 
der Einrichtung und Nutzung des 
 Kundenkontos sowie den daten-
schutzrechtlichen Themen regelmäßig 
weitere Regelungsgegenstände hinzu-
treten, insbesondere die Leistungs-
beschreibung der Funktionen und 
 Nutzungsweise der Plattform, ein et-
waiges Entgelt für die Nutzung sowie 
Haftungsfragen. Auch sind vermitt-
lungsspezifische Regelungen bei der 
Vertragsgestaltung zu beachten.

Gestaltungsvarianten von 
Plattformen

Verbreitet sind Gestaltungen der Platt-
form, bei denen der Lieferant eine For-
derung auf eine Plattform hochlädt 
(„Veräußerungsabsicht“) und damit 
seine Bereitschaft zum Verkauf der 
Forderung erklärt und der Debitor „be-
stätigt“ mit einer Erklärung über die 
Plattform diese Forderung. Im nächs-
ten Schritt nimmt der Factor dieses 
Angebot (beispielsweise durch Aus-
zahlung des Kaufpreises an den Liefe-
ranten) an. 

Es gibt jedoch auch Konzepte, bei 
denen der Debitor die Forderung hoch-
lädt und damit seine Bereitschaft er-
klärt, die Forderung als begründet an-
zuerkennen. In diesem Falle erhält der 

Lieferant eine Benachrichtigung über 
die Plattform, ob er diese Forderung 
verkaufen will, gegebenenfalls bereits 
kombiniert mit der Indikation eines 
Kaufpreises des Factors. Bestätigt der 
Lieferant seine Veräußerungsabsicht, 
teilt er dies über die Plattform in Form 
eines Kaufangebots mit und der Factor 
nimmt dieses Angebot an. 

Eine weitere Gestaltungsvariante setzt 
eine dem Debitor vom Lieferanten ge-
währte Vollmacht voraus, unter deren 
Nutzung der Debitor dem Factor For-
derungen über die Plattform zum Kauf 
andient. 

Daneben kann das Reverse Factoring 
im Einzelfall eine Modifikation der 
 zwischen Debitor und Lieferant getrof-
fenen Liefervereinbarung erfordern, 
beispielsweise in Bezug auf Fälligkeits-
regelungen (vornehmlich betreffend 
die Verlängerung des vereinbarten 
Zahlungsziels) oder die Geltendma-
chung von Einreden und Einwen-
dungen (etwa die Vereinbarung eines 
Einwendungsverzichts zugunsten des 
Factors). 

Die Debitorenvereinbarung enthält dar-
über hinaus in aller Regel Bestimmun-
gen, die sicherstellen sollen, dass der 
Debitor selbst dann eine Zahlung auf 
die vom Factor angekaufte Forderung 
erbringt, wenn diese entweder nicht 
besteht, einredebehaftet ist oder der 
Factor die Forderung nicht wirksam 
 erworben hat. Hintergrund hierfür ist, 
dass beim Reverse Factoring der Fac-
tor sein Risiko originär nach dem In-
solvenzrisiko des Debitors verordnet 
und der Erwerb der angekauften For-
derung nicht im Fokus steht.

Reverse Factoring mit  
Auslandsbezug

Besondere Herausforderungen stellen 
sich regelmäßig, wenn eine Vielzahl 
von Lieferanten des in Deutschland an-
sässigen Debitors im (außereuropäi-
schen) Ausland sitzt.

Mitunter tun sich im Ausland ansäs-
sige Lieferanten schwer, einen nach 
deutschem Recht verfassten Facto-

ring-Vertrag zu akzeptieren. Die Abfas-
sung des Vertrages nach dem jeweili-
gen Sitzrecht eines jeden Lieferanten 
verbietet sich schon wegen des damit 
verbundenen erheblichen Aufwandes. 

Bei Lieferanten, die in Ländern mit 
„common law“-Tradition ansässig sind 
(beispielsweise ehemalige britische 
Kolonien), stellt sich die Frage, ob die 
Erstellung eines nach englischem 
Recht verfassten Factoring-Vertrages 
ein sinnvoller Ausweg sein kann, um 
die Akzeptanz bei diesen Lieferanten 
zu erhöhen: Englisches Recht ge-
stattet ebenso wie deutsches Recht 
die Mehrfachvertretung und die Ein-
richtung einer „zentralen Einheit“ zur 
Abwicklung der Transaktionen, soweit 
dies gewünscht ist. Der Ankauf 
(„purchase of receivables“) erfolgt in 
einer Form, die sich nicht wesentlich 
von der deutschen Abtretungserklä-
rung unterscheidet. 

Anders als im deutschen Recht kennt 
das englische Recht das Abstraktions-
prinzip allerdings nicht (ebenso kennt 
das englische Recht die Unterschei-
dung zwischen „equitable“ und „legal 
assignment“). Der Ankauf erfolgt 
ohne Rückgriff („without recourse“) 
hinsichtlich der Bonität des Debitors. 

Der Rückgriff in Reverse-Factoring-
Modellen wird letztendlich oftmals 
durch eine abstrakte Garantie dar-
gestellt. Hierbei ergeben sich rechts-
dogmatisch, buchhalterisch und bilanz-
rechtlich allerdings die gleichen 
Probleme, die auch nach deutschem 
Recht festzustellen sind. Ebenso wie 
nach deutschem Recht ist auch nach 
englischem Recht die Verwendung 
elektronischer Plattformen zum wirk-
samen Abschluss von Forderungs-
kaufverträgen rechtlich gestaltbar. 
Auch ist eine Abtretung von Forderun-
gen mit Forderungsstatut eines Dritt-
staats nach englischem Recht aktuell 
möglich. Eine Besonderheit des eng-
lischen Rechts ist allerdings, dass 
 Nebenrechte (beispielsweise zur Ab-
sicherung der abgetretenen Forderung 
bestellte Bürgschaften) regelmäßig 
nicht kraft Gesetzes, sondern nur nach 
Vereinbarung auf den Forderungs-
käufer übergehen. 

 
 
Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
Verlag für Absatzwirtschaft GmbH



40 FLF 4 / 2019 – 202

Als wesentlicher Nachteil der Anwen-
dung des englischen Rechts für Facto-
ring-Verträge erscheint jedoch derzeit 
der Brexit und die hiermit verbunde-
nen, derzeit (Stand: April 2019) nicht 
absehbaren Auswirkungen auf den 
Rechtsverkehr. Es ist aktuell völlig un-
klar, ob und inwieweit europäische 
Rechtsnormen dann weiterhin durch-
setzbar und anwendbar sein werden. 
Diese Unklarheit könnte dazu führen, 
dass schon im Vorfeld des Brexit ein 
entsprechend aufgesetztes Reverse-
Factoring-Modell am Markt keine 
 Anwendung finden würde und nach-
zubessern wäre. 

Ferner bleibt festzuhalten, dass die 
 Vereinbarung englischen Rechts fast 
zwangsläufig auch die Vereinbarung 
eines englischen Gerichtsstandes er-
fordert. Regelmäßig erfordert die Zu-
stellung von Dokumenten bei Ver fahren 
vor englischen Gerichten die Vereinba-
rung eines Zustellungsbevollmächtig-
ten („process agent“). Dies erscheint 
gerade im Massengeschäft unvorteil-
haft. Ferner sind Rechtsstreitigkeiten in 
England, insbesondere dann, wenn es 
sich um kompliziertere Fälle handelt, 
mit erheblich höheren Rechtsverfol-
gungskosten belastet, als dies in Kon-
tinentaleuropa der Fall ist. Die Kosten-
erstattung ist beim eng lischen Rechts-
system auch für die  obsiegende Partei 
nur bedingt ge währleistet.

Kritisch ist auch das Zusammenspiel 
eines nach englischem Recht gestalte-
ten Factoring-Vertrages mit dem Liefe-
ranten und der nach deutschem Recht 
gestalteten Debitorenvereinbarung zu 
sehen. Beide Verträge sind miteinan-
der verzahnt und das Zusammenspiel 
zweier unterschiedlicher Rechtsord-
nungen lässt sich erfahrungsgemäß 
nicht beziehungsweise nur mit erhebli-
chem Aufwand rechtssicher gestalten.
 
Auch wenn die Rechtswahl englischen 
Rechts für den Factoring-Vertrag mit 
im englischsprachigen Ausland ansäs-
sigen Lieferanten zunächst attraktiv 
erscheint, bestehen in der Praxis doch 
erhebliche Hürden.

Soll der Factor vom ausländischen Lie-
feranten Forderungen ankaufen, die 

einer ausländischen Rechtsordnung 
unterliegen, stellen sich dieselben Pro-
bleme wie bei jedem Kauf auslän-
dischem Recht unterliegenden Forde-
rungen. Innerhalb der Europäischen 
Union bildet die Rom I-Verordnung 
(Rom I-VO) ein „Scharnier“ für das 
 Zusammenspiel ausländischer Rechts-
ordnungen. Zwar unterliegt gemäß 
 Artikel 14 Absatz 1 Rom I-VO das Ver-
hältnis zwischen Zedent und Zessionar 
aus der Übertragung einer Forderung 
gegen den Debitor dem Recht, das 
nach der Rom I-VO auf den Vertrag 
zwischen Zedent und Zessionar anzu-
wenden ist, sodass Factor und Lie-
ferant beispielsweise Verkauf und For-
derungsübergang (nach deutschem 
Rechtsverständnis die Abtretung) 
einer dem spanischen Recht unterlie-
gendem Verhältnis mit Binnenwirkung 
zwischen ihnen regeln können.4) 

Allerdings gilt im Verhältnis zum  
Debitor weiterhin das Forderungssta-
tut.5) Dieses bestimmt unter anderem 
das Verhältnis zwischen Debitor und 
Zes sionar. Nach welchem Recht sich 
die Wirkung der Abtretung im Ver-
hältnis zu Dritten („Drittwirkung“) rich-
tet, regelt die Rom I-VO hingegen 
nicht. 

Inzwischen liegt ein Entwurf der Euro-
päischen Kommission zur Regelung 
der Drittwirkung vor, der im Wesent-
lichen auf den Zedentensitz abstellt.6) 
Sitzt der Lieferant hingegen außerhalb 
der Europäischen Union beziehungs-
weise unterliegt die Forderung dem 
Recht eines nicht der EU angehörigen 
Staates, wäre vorsorglich (auch) eine 
Prüfung nach dem ausländischen 
Recht geboten und eine entspre-
chende Anpassung des Mechanismus 
zur Forderungsübertragung zu erwä-
gen. Angesichts der mitunter großen 
Zahl ausländischer Lieferanten kann 
dies einen erheblichen Aufwand 
 bedeuten. In der Praxis ziehen es 
 deshalb Anbieter mitunter vor, durch 
 Implementierung besonderer Rege-
lungen im Debitorenvertrag den Debi-
tor auch beim Fehlen des Forderungs-
übergangs auf den Factor zur Zahlung 
an den Factor zu verpflichten; der De-
bitor trägt also das Risiko der Doppel-
zahlung.

Auslandskonstellationen können je-
doch weitere „Fußangeln“ für den 
Factor bereithalten.

Auslandskonstellationen  
mit Vollmacht

Dies betrifft etwa die Frage der wirk-
samen Erteilung einer Vollmacht, so-
weit beispielsweise der Debitor eine 
Forderung im Namen des ausländi-
schen Lieferanten dem Factor andie-
nen soll. Ist die Vollmachtserteilung 
vom Lieferanten an den Debitor bei-
spielsweise im nach deutschem Recht 
geschlossenen Factoring-Vertrag ent-
halten, besagt dies noch nicht, dass 
für diese Vollmacht und die Vertre-
tungswirkungen zwangsläufig deut-
sches Recht zur Anwendung gelangt. 
Die Rom I-VO findet insoweit keine 
Anwendung.7) Dies bedeutet zunächst, 
dass die im Factoring-Vertrag getrof-
fene Rechtswahl nach Artikel 3 Rom 
I-VO nicht auf die Vertretungswir-
kungen durchgreift. Zu den vom 
 Anwendungsbereich der Rom I-VO 
ausgeschlossenen Fragen der Vertre-
tungsmacht gehört auch die Bindung 
des Vertretenen durch Rechtsschein 
wie bei der Anscheins- und Duldungs-
vollmacht.8) 

Demgemäß würde ein deutsches Ge-
richt auf den am 17. Juni 2017 in Kraft 
getretenen Artikel 8 Absatz 1 EGBGB9) 
(gilt für die rechtsgeschäftlich erteilte 
Vertretungsmacht) zurückgreifen. Nach 
dieser Norm ist das vom Vollmachtge-
ber vor der Ausübung der Vollmacht 
gewählte Recht anzuwenden, wenn 
die Rechtswahl dem Dritten und dem 
Bevollmächtigten bekannt ist. Dies 
wäre bei einer entsprechenden ver-
traglichen Abrede im Factoring-Vertrag 
der Fall (soweit der Debitor eine Kopie 
davon erhält), alternativ ist auch an 
eine dreiseitige Vereinbarung zwi-
schen Debitor, Lieferant und Factor 
über die Bevollmächtigung des Debi-
tors durch den Lieferanten zu denken. 

Sollte es jedoch später darum gehen, 
im Verhältnis zum ausländischen Liefe-
ranten aus der Vollmacht Rechtsfolgen 
abzuleiten, kann dies zusätzlichen Prü-
fungsaufwand nach dem jeweiligen 
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Sitzrecht des Lieferanten als Voll-
machtgeber erzeugen.

Gebot zur  
einheitlichen Rechtswahl

Weiterer Anpassungsbedarf kann sich 
daraus ergeben, dass beispielsweise 
der Anbieter der IT-Plattform im 
 Ausland ansässig ist und die Plattform-
verträge und Prozesse nach ausländi-
schem Recht ausgerichtet hat.

In der Praxis ist – auch bei Auslands-
konstellationen – nach alledem zu 
empfehlen, Factoring-Vertrag, Debito-
renvereinbarung und Plattformvertrag 
nebst den zugehörigen Bedingungen 
derselben Rechtswahl zu unterwer-
fen. In Bezug auf den Forderungskauf 
selbst ist, wie dargelegt, die Prüfung 
der Vorgaben des Forderungsstatuts 
für den Forderungsübergang sinnvoll. 
Viele Anbieter verlassen sich jedoch 
zur Absicherung von Veritätsrisiken 
stärker auf eine auch in diesem Fall be-
gründete vertragliche Zahlungspflicht 
des Debitors. 

Absicherung der  
Zahlungspflicht des Debitors

Gegen das Risiko, dass die angekaufte 
Forderung nicht beziehungsweise 
nicht einredefrei besteht oder nicht auf 
den Factor übergegangen ist, sichert 
sich der Factor regelmäßig durch ent-
sprechende Regelungen in der Debito-
renvereinbarung ab. Solche Regelun-
gen reichen von Schuldanerkenntnissen 
über Einwendungsverzichte bis hin zu 
Garantieversprechen. Absoluten Aus-
fallschutz garantieren solche Regelun-
gen jedoch nicht. Sie können zudem 
die Akzeptanz des Reverse-Factoring-
Modells für den Debitor erschweren, 
soweit sie für ihn zu bilanziellen Nach-
teilen führen. Mitunter gilt es daher, für 
jede Transaktion eine maßgeschnei-
derte Struktur zu finden.

Nach §§ 780, 781 BGB kann durch  
ein abstraktes Schuldanerkenntnis des 
Debitors unabhängig von einem beste-
henden Schuldverhältnis oder dessen 
Wirksamkeit eine selbstständige Leis-

tungspflicht begründet werden. Diese 
tritt – selbstständig klagbar – neben 
die Hauptforderung. Der wesentliche 
Vorteil des abstrakten Anerkennt-
nisses liegt in seinen Wirkungen auf 
die Beweislast und der damit verbun-
denen erleichterten Rechtsdurchset-
zung. 

Zudem ist das Anerkenntnis im Rah-
men des Urkundenprozesses (§ 592 
ZPO) durchsetzbar (nur schriftliche 
 Beweismittel). Da dieses Schuldaner-
kenntnis bei Reverse-Factoring-Trans-
aktionen formularmäßig verwendet 
wird, stellt sich die Frage, ob es eine 
unangemessene Benachteiligung des 
Debitors gemäß § 307 BGB darstellt. 
In aller Regel stellt ein abstraktes 
Schuldanerkenntnis keine unangemes-
sene Benachteiligung des Erklärenden 
dar.10) Für das Reverse Factoring gilt 
dies erst recht, da es sich um ein  
„umgekehrtes“ Factoring (auch) im In-
teresse des Debitors handelt, der sich 
hierdurch in den Genuss längerer Zah-
lungsziele bringt.

Ein Nachteil des abstrakten Schuld-
anerkenntnisses liegt aber darin, dass 
es eine kondizierbare Leistung (§ 812 
Absatz 2 BGB) darstellt. Fehlt der 
Rechtsgrund für das Anerkenntnis 
oder fällt ein solcher später weg, dann 
findet ein Bereicherungsausgleich 
statt. Die Bereicherungseinrede droht 
beispielsweise dann, wenn der Schuld-
grund (causa) nicht entstanden ist, ihr 
Einreden, Einwendungen oder zur An-
fechtung berechtigende Irrtümer des 
Erklärenden entgegenstehen oder die 
Forderung nachträglich durch Tilgung 
oder Aufrechnung erloschen ist. 

Aufgrund der Kondiktionsmöglich-
keiten bindet das abstrakte Schuldan-
erkenntnis damit nicht endgültig, son-
dern nur vorläufig. Es bewirkt „nur“ 
eine Beweislastumkehr. Ob die Kon-
dizierbarkeit des Schuldversprechens 
durch einen Ausschluss des Bereiche-
rungsrechts in der Debitorenverein-
barung wirksam vermieden werden 
kann, ist streitig. Verschiedene Ge-
richte haben den formularmäßigen 
Ausschluss des Bereicherungsrechts 
wegen Verstoßes gegen § 307 BGB 
für unwirksam erachtet.11)
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Allerdings sind die von den Gerichten 
entschiedenen Konstellationen nicht 
ohne weiteres mit dem Reverse Fac-
toring vergleichbar, das gerade den 
 Interessen des Debitors als Einkaufs-
finanzierung dient. Vor diesem Hinter-
grund gibt es durchaus Argumente für 
die Wirksamkeit einer formularmäßi-
gen Verwendung abstrakter Schuldan-
erkenntnisse.

Das Schuldanerkenntnis ist nach 
§§ 780, 781 Satz 1 und 2 BGB grund-
sätzlich an eine schriftliche Erteilung 
des Debitors gebunden. Die elektroni-
sche Form ist dabei ausgeschlossen. 
Diese Formvorschriften finden jedoch 
soweit deutsches Handelsrecht auf 
die Rechtsbeziehungen zwischen Fac-
tor und (deutschem) Debitor Anwen-
dung findet nach § 350 HGB im unter-
nehmerischen Rechtsverkehr keine 
Anwendung. Vorsicht ist jedoch ge-
boten, sollte der Debitor im Ausland 
ansässig sein. Ob die Kaufmannsei-
genschaft des ausländischen Debitors 
nach dem an seinem Sitz gültigen 
Recht oder nach deutschem Recht zu 
bestimmen ist, ist indes streitig.12) 

Deklaratorisches  
Schuldanerkenntnis

Die Verwendung abstrakter Schuld-
anerkenntnisse in Reverse-Factoring-
Modellen ist heute eher selten.

In vielen Reverse-Factoring-Modellen 
werden alternativ deklaratorische 
Schuldanerkenntnisse eingesetzt. Im 
Unterschied zum abstrakten Schuld-
anerkenntnis wird lediglich eine be-
stehende Schuld umgestaltet. Die 
Um gestaltung soll dabei Rechtssicher-
heit für die Parteien bringen. Dies wird 
in der Regel dadurch erreicht, dass  
alle Einwendungen tatsächlicher und 
recht licher Natur ausgeschlossen wer-
den. Der Debitor wird grundsätzlich 
mit allen Einwänden tatsächlicher und 
rechtlicher Natur präkludiert, die er bei 
Abgabe des kausalen Anerkenntnisses 
kannte oder mit denen er zumindest 
rechnete; weitergehender Verzicht auf 
unbekannte oder zukünftige Hinde-
rungsgründe ist nur ausnahmsweise 
bei eindeutiger Willensäußerung anzu-

nehmen.13) Der Einwendungsausschluss 
als charakteristische Rechtsfolge des 
deklaratorischen Schuldanerkenntnis-
ses muss in der Erklärung des De-
bitors folglich klar zum Ausdruck 
 kommen. Wermutstropfen ist indes, 
dass auch durch ein deklaratorisches 
Schuldanerkenntnis eine Aufrechnung 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen nicht for-
mularmäßig ausgeschlossen werden 
kann.14) Dies ergibt sich aus § 309 Nr. 3 
BGB, der über § 307 BGB im unter-
nehmerischen Rechtsverkehr Geltung 
beansprucht. 

Wesentlicher Vorteil des deklarato-
rischen Schuldanerkenntnisses ist, 
dass dieses anders als das abstrakte 
Schuldanerkenntnis nicht der Berei-
cherungseinrede nach § 812 Absatz 2, 
1 BGB ausgesetzt ist. Diese „Kondik-
tionsfestigkeit“ ist sein wesentlicher 
Vorteil. Da das deklaratorische Aner-
kenntnis aber nicht abstrakt ist, schla-
gen Mängel des Kausalverhältnisses 
durch, wenn solche nicht vom An-
erkenntnis erfasst sind. Endgültig bin-
dend ist das Anerkenntnis nur soweit 
seine Ausschlusswirkung reicht. 

Ein Schwachpunkt beim deklaratori-
schen Schuldanerkenntnis ist jedoch, 
dass die Wirksamkeit eines formular-
mäßigen deklaratorischen Schuldan-
erkenntnisses umstritten ist. Teilweise 
wird vertreten, dass in einem formu-
larmäßigen Schuldanerkenntnis eine 
 unangemessene Benachteiligung im 
Sinne des § 307 BGB liegen könne, 
weil es dabei an dem gemäß dem 
Rechtsgedanken des § 779 BGB erfor-
derlichen wechselseitigem Nachge-
ben fehle;15) eine Einzelfallabwägung 
sei erforderlich. 

Eine Einzelfallabwägung unter Berück-
sichtigung der Zielsetzung des Reverse 
Factoring ergibt, dass ein deklaratori-
sches Schuldanerkenntnis im Debito-
renvertrag keine unangemessene Be-
nachteiligung des Debitors im Sinne 
des § 307 BGB darstellt. Der Debitor 
profitiert wirtschaftlich von dem Pro-
dukt, da es ihm die Nutzung längerer 
Zahlungsziele ermöglicht. Darüber hi-
naus hat der Debitor ein erhebliches 
Interesse, dass möglichst viele seiner 

Lieferanten dem Reverse Factoring 
beitreten. Zur Vermeidung erheblicher 
Strukturierungskosten des Factors, die 
dann vom Debitor zu tragen wären, 
stellt dieser der Einfachheit halber auf 
den Debitor und dessen Einstands-
pflicht bei fehlender Verität/fehlendem 
Forderungsübergang ab.

Nach herrschender Ansicht des BGH  
ist das deklaratorische oder kausale 
Schuldanerkenntnis – anders als das ab-
strakte Schuldanerkenntnis – formfrei.16)

Denkbar ist auch, dass der Debitor in 
der Debitorenvereinbarung eine Zah-
lungsgarantie für die Erfüllung der vom 
Factor angekauften Forderungen über-
nimmt. Eine selbstständige Garantie 
kann eine einseitig verpflichtende, ver-
schuldensunabhängige Einstands-
pflicht für einen zu bestimmenden Er-
folg begründen. Die selbstständige 
Garantie begründet eigenständige ver-
tragliche Pflichten. In Abgrenzung zum 
abstrakten Schuldanerkenntnis trägt 
die selbstständige Garantie ihren 
Rechtsgrund in sich, sodass eine Be-
reicherungseinrede aus § 812 BGB 
grundsätzlich ausgeschlossen sein 
dürfte. Indes sind von diesem Grund-
satz Ausnahmen zu machen. 

Zum einen findet eine isolierte Betrach-
tung der Garantie nicht statt, wenn die 
Garantie gerade ausdrücklich auf das 
Valutaverhältnis (oder jedes andere 
Rechtsverhältnis) Bezug nimmt; dann 
schlagen Mängel durch.17) Eine Rück-
ausnahme besteht hier in Parallelität 
zum Anerkenntnis aber dann, wenn in 
der Garantie bestimmte Einwendun-
gen oder Einreden ausdrücklich ausge-
schlossen werden. Für die Gestaltung 
einer Garantie in der Debito ren ver-
einbarung sollte daher in die Garantie 
insbesondere aufgenommen werden, 
dass die Leistungspflicht aus der Ga-
rantie auch dann erhalten werden soll, 
wenn die ge sicherte Forderung nicht 
zur Ent stehung gelangt oder wegfällt. 
Es spricht viel dafür, dass eine der-
artige Feststellung im Garantievertrag 
mit Blick auf den Grundsatz der Privat-
autonomie wirksam ist.18)

Die zweite Ausnahme wurde im Zu-
sammenhang mit der Bankgarantie auf 
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erstes Auffordern vom BGH  anerkannt, 
welche sich durch § 242 BGB begrün-
det; danach ist auch bei Rechtsmiss-
brauch oder schwer wiegenden Män-
geln ein Durchgriff möglich.19)

Fraglich ist zudem, ob die Vereinba-
rung einer Garantieerklärung formular-
mäßig vorgenommen werden kann. 
Dem stehen zunächst keine grund-
sätzlichen Bedenken entgegen. In der 
Rechtsliteratur wird anerkannt, dass 
Garantien im Bankenverkehr grund-
sätzlich in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) festgehalten werden 
können.20) Nimmt man die Zulässigkeit 
einer Vereinbarung der Garantie in 
AGB an, unterliegt diese der Transpa-
renzkontrolle im Sinne von § 307 BGB. 
Dies gilt auch, wenn die Garantie für 
Hauptleistungsversprechen des Ga-
ranten21) gegeben wird. 

Nach § 307 Absatz 1 und 2 BGB ist 
eine Einzelfallbetrachtung anhand von 
Treu und Glauben vorzunehmen. Zu 
berücksichtigen sind die Parteiinteres-
sen sowie der Vertragszweck. Hier 
liegt der Sonderfall vor, dass der Ga-
rant kein externer Dritter ist, sondern 
als Debitor eine unmittelbar am Re-
verse Factoring beteiligte Partei ist. 
Der Debitor profitiert durch das län-
gere Zahlungsziel unmittelbar vom 
 Reverse Factoring. Da der Factor die-
ses nur gewährleisten kann, wenn er 
gegen einen Ausfall der Forderung   
bei Veritätsstörung/fehlendem Über-
gang der Forderung gesichert ist, hat 
der Debitor ein normatives Interesse 
an der Garantie. Zumindest fehlt es an 
einer Beeinträchtigung des Vertrags-
zwecks der Debitorenvereinbarung 
durch die Garantie im Sinne von § 307 
Absatz 2 Nr. 2 BGB. 

Formulierung  
der Garantiebedingungen

Gesteigerte Sorgfalt ist aber auf eine 
unmissverständliche Formulierung der 
Garantiebedingungen zu legen, weil 
die Rechtsprechung insoweit zu einer 
kritischen Haltung tendiert. Da der 
 Debitor aber das Risiko einer Doppel-
zahlung trägt (etwa bei Mehrfach-
abtretung), sollte auch über eine Re-

gelung in der Debitorenvereinbarung 
nachgedacht werden, wonach der Fac-
tor mit Eingang der Garantiesumme 
mögliche Kondiktionsansprüche aus 
dem Verhältnis mit dem Lieferanten an 
den Debitor abtritt oder sich verpflich-
tet, einen solchen Anspruch in Pro-
zessstandschaft für den Debitor auf 
dessen Kosten geltend zu machen.

Ausgelöst durch die vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) verfassten 
 Bilanzierungsstandards für Reverse-
Factoring-Transaktionen22) ist derzeit 
zunehmend die Verwendung beding-
ter Zahlungsgarantien zu beobachten 
(mitunter werden auch unter die auf-
schiebende Bedingung der Nicht-
zahlung bei Fälligkeit der angekauften 
Forderung gestellte Schadensersatz-
ansprüche vereinbart). Die Zahlungs-
garantien stehen hierbei unter der 
 aufschiebenden Bedingung der Nicht-
zahlung der vom Factor angekauften 
Verbindlichkeit bei deren Fälligkeit. 
Nach den Erfahrungen der Verfasser 
aus verschiedenen Transaktionen wird 

eine derartige Gestaltung von Wirt-
schaftsprüfern durchaus akzeptiert. 

Angesichts der vielfältigen und trotz 
eines einheitlichen Bilanzierungsstan-
dards des IDW nach wie vor recht 
 unterschiedlichen Ansichten größerer 
Wirtschaftsprüferkanzleien ist die be-
dingte Zahlungsgarantie (oder der be-
dingte Schadensersatzanspruch) indes 
(noch) keine Garantie für das Placet 
des Wirtschaftsprüfers. Es kann daher 
– abhängig vom Einzelfall – zu empfeh-
len sein, trotz des damit verbundenen 
Aufwandes das Augenmerk auch beim 
Reverse Factoring künftig stärker auf 
den Erwerb der Forderung zu lenken, 
was bei Auslandskonstellationen indes 
– siehe oben – nicht unerheblichen 
Aufwand erfordert.

Ein weiteres Gestaltungselement in 
Reverse-Factoring-Modellen stellt ein 
Einwendungsverzicht dar, wonach der 
Debitor auf Einreden/Einwendungen 
aus §§ 404, 406 BGB verzichtet. Diese 
Regelungen betreffen die Geltend-
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Fußnoten
1) Beim Reverse Factoring bestehen durchaus 
auch weitere Herausforderungen, beispielsweise 
mit Blick auf die Einbindung von Plattformen. 
Indes ist es aus Platzgründen nicht möglich, 
diese Gesichtspunkte komplett in diesem Auf-
satz unterzubringen.
2) Munoz, Reverse Factoring in Deutschland, JR 
2013, 2; Stumpf, Factoring – ein modernes und 
attraktives Finanzierungsinstrument zur Liquidi-
tätssicherung, BB 2012, 1045, 1051 f.; zum platt-
formbasierten Forderungsankauf und zum Ein-
satzbereich von Reverse Factoring in Abgrenzung 
zu anderen Modellen wie zum Beispiel Finetra-
ding: Clausnitzer/Stumpf, Supply Chain Finance 

– Finanzierungsmodelle und ihre Einsatzbe-
reiche, BB 2016, 2311 ff.
3) Vgl. Billing in Bräutigam/Rücker, E-Commerce, 
2017, 4. Teil Rn. 1 ff.
4) Vgl. dazu beispielsweise Stumpf/Kohser, Fac-
toring im Europäischen Binnenmarkt – grenzen-
lose Unklarheit?, FLF 2017, 77, 78; Stumpf/Dres-
sel, Artikel 14 Rom-I-Verordnung – alter Wein in 
neuen Schläuchen?, FLF 2017, 176, 177.
5) Vgl. Artikel 14 Absatz 2 Rom I-VO.
6) Vgl. dazu Müller, Drittwirkungen der Forde-
rungsübertragung „zum Dritten!“, EuZW 2018, 
522; Stumpf/Dressel, Drittwirkung bei der For-
derungsabtretung – Ist der EuGH schneller als 
der europäische Gesetzgeber?, FLF 2018, 248.
7) Vgl. Artikel 1 Abs. 2 g Rom I-VO.
8) MüKo/Martiny, 7. Auflage 2018, Rom I-VO, 
Art. 1 Rn. 72.
9) EBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch
10) BGH-Urteil vom 22. November 2005 – XI ZR 
226/04, NJW-RR 2006, 490; MüKoBGB/Haber-
sack, 7. Auflage 2017, BGB § 780 Rn. Rn. 32.
11) LG Hannover, Beschluss vom 16. Oktober 
2009 – 14 S 60/09–; BAG NJW 2005, 3164.
12) Für das Recht am Unternehmenssitz: Baum-
bach/Hopt/Hopt, 38. Auflage 2018, HGB, § 1 Rn. 
55; für das Recht des Wirkungsstatuts: Eben-
roth/Boujong/Joost/Strohn/Kindler, 3. Auflage 
2014, HGB, Vor § 1Rn. 83 f.
13) MüKo/Habersack, 7. Auflage 2017, BGB, 
§ 781 Rn. 21.
14) Vgl. etwa LG Saarbrücken, Urteil vom 21. Ok-
tober 2011 – 13 S 117/11 –, wonach eine Aufrech-
nung mit eigenen Gegenansprüchen auch nach 
bindendem Anerkenntnis möglich bleibt, wenn 
über die Aufrechnung nicht bereits vor dem Aner-
kenntnis Streit bestand.
15) BAG-Urteil vom 21. April 2006 – 8 AZR 
474/14, NZA 2016, 1409; OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 22. Dezember 2016 – I-6 U 57/16 –, juris; 
vgl. aber auch BGH NJW 2003, 2386, 2387 f. 
zum formularmäßigen deklaratorischen Schuld-
anerkenntnis eines Verbrauchers.
16) MüKo/Habersack, 7. Auflage 2017, BGB, 
§ 781 Rn. Rn. 3.
17) MüKo/Habersack, 7. Auflage 2017, BGB, 
Vorb § 765 Rn. 20.
18) Vgl. BGH-Urteil vom 26. Oktober 2005 – VIII 
ZR 48/05, NJW 2006, 996, 998.
19) BGH-Urteil vom 10. November 1998 – XI ZR 
370/97, BB 1999, 122.
20) Vgl. dazu im Einzelnen Schimansky/Bunte/
Lwowski/Nobbe, 5. Auflage 2017, Bankenrechts-
Handbuch § 92 Rn. 17.
21) Schimansky/Bunte/Lwowski/Nobbe, 5. Auf-
lage 2017, Bankenrechts-Handbuch § 92 Rn. 17.
22) Zur Problematik vergleiche u. a. Stumpf/
Clausnitzer, Die Fortsetzung der Stellungnahme 
IDW RS HFA 9 zur Rechnungslegung – „Todes-
stoß“ für das Reverse Factoring?, FLF 2016, 208; 
Malzahn, IDW ERS HFA 48: Rechtliche Einord-
nung von Zahlungsversprechen des Abnehmers 
beim Reverse Factoring und ihre Folgen für die 
Bilanzierung, BB 2016, 1964.
23) Palandt/Grüneberg, 78 Auflage 2019, BGB, 
§ 404 Rn. 7, § 406 Rn. 2.
24) Vgl. aber MüKo/Roth/Kieninger, 8. Auflage 
2019, BGB, § 404 Rn. 20; zu Kreditkarten AGB: 
BeckOK/Rohe, 49. Edition, BGB, § 404 Rn. 18.
25) BGH-Urteil vom 23. März 1983 – VIII ZR 
335/81, NJW 1983, 1903, 1904. 
26) Palandt/Grüneberg, 78. Auflage 2019, BGB, 
§ 404 Rn. 7.
27) Vgl. OLG München, Beschluss vom 8. Okto-
ber 2004 – 1 W 1961/4 für den formularmäßigen 
Einwendungsverzicht gegenüber einer abzutre-
tenden ärztlichen Honorarforderung.
28) Vgl. MüKo/Roth/Kieninger, 8. Auflage 2019, 
BGB, § 406 Rn. 18.

machung von Einwendungen aus dem 
Verhältnis Debitor/Zedent gegenüber 
dem Zessionar. Die §§ 404, 406 BGB 
stellen dispositives Recht dar.23) Ein 
Einwendungsverzicht zwischen Factor 
und Debitor kann daher vereinbart 
werden; seine Reichweite ist Frage 
der Auslegung. Ein solcher ist nur bei 
Verbraucherdarlehen nach § 496 BGB 
ausgeschlossen. Für die Abbedingung 
des § 404 BGB in der Debitorenverein-
barung dürfte infolge der Struktur des 
Produkts und der wirtschaftlichen 
 Vorteile für den Debitor nicht von  
einer unangemessenen Benachteili-
gung des Debitors im Sinne des § 307 
BGB auszugehen sein, obschon es an 
spezifischen Entscheidungen/Auffas-
sungen zum Reverse Factoring fehlt.24) 
Darüber hinaus fehlt es, soweit er-
sichtlich, an belastbarer Rechtspre-
chung für das Reverse Factoring. Vor 
diesem Hintergrund ist bei der Formu-
lierung des Einwendungsverzichts be-
sondere Sorgfalt geboten.

Der wesentliche Unterschied zum de-
klaratorischen Anerkenntnis liegt dog-
matisch vor allem darin, dass durch ein 
solches Anerkenntnis nur Einwendun-
gen ausgeschlossen werden, die dem 
Schuldner bei der Abtretung bekannt 
sind oder mit denen er rechnen muss. 
Der Einwendungsverzicht kann dage-
gen auch unbekannte Einwendungen 
(ausdrücklich) umfassen.25) Nach einer 
Gegenansicht stellt der Einwendungs-
verzicht (auf § 404 BGB) dagegen ent-
weder eine bloße Wissenserklärung 
oder ein deklaratorisches Schuldan-
erkenntnis dar.26) Nimmt man mit der 
überwiegenden Ansicht an, dass der 
Einwendungsverzicht nicht zwangsläu-
fig ein deklaratorisches Schuldaner-
kenntnis darstellt, dann muss die Folge, 
dass auch Einwendungen, die erst 
künftig erkennbar werden, erfasst sein 
sollen, klar formuliert sein. Im konkre-
ten Fall bestimmt sich die  Wirksamkeit 
dann anhand einer An gemessen-
heitskontrolle im Sinne von § 307 BGB.

Bei der Gestaltung des Einwendungs-
verzichts ist zu beachten, dass rechts-
kräftig festgestellte oder unbestrittene 
Forderungen nicht von der Aufrech-
nung ausgeschlossen werden (§ 309 
Nr. 3 BGB). Demgemäß ist bei der For-

mulierung des Einwendungsverzichts 
hinsichtlich des § 404 BGB besonde-
rer Wert auf die Formulierung zu legen. 
Kommt ein Gericht zu dem Schluss, 
dass ein weit formulierter Einwen-
dungsverzicht auch die Aufrechnung 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen ausschließt, 
führt dies zur Unwirksamkeit des ge-
samten formularmäßigen Einwen-
dungs verzichts.27)

Des Weiteren sollten der Einwand, 
dass das der angekauften Forderung 
zugrunde liegende Rechtsgeschäft 
gegen die guten Sitten verstößt, 
 wucherisch ist oder wegen Verstoßes 
gegen ein gesetzliches Verbot gemäß 
§ 134 BGB nichtig ist, ebenfalls aus-
drücklich vom Einwendungsverzicht 
ausgenommen werden. Für § 406 
BGB dürften dieselben Wertungen 
gelten wie für § 404 BGB.28)

Bei Reverse-Factoring-Transaktionen 
mit Auslandsbezug stellen sich diesel-
ben Herausforderungen wie beim 
„normalen“ Factoring. Für die Ab-
sicherung von Veritätsrisiken oder des 
fehlenden Forderungsübergangs auf 
den Factor durch Vereinbarungen mit 
dem Debitor stehen verschiedene 
 Gestaltungsmöglichkeiten bereit, die 
jedoch – wegen ihrer formularmäßigen 
Verwendung – der Prüfung nach § 307 
BGB Stand halten müssen. Soweit ein 
Debitor nach IFRS bilanziert, kann der 
Factor gezwungen sein, seine übli-
chen Regelungen zur Vermeidung 
eines geänderten Bilanzausweises 
beim Debitor anzupassen. Insoweit 
stellen nach Erfahrungen der Ver fasser 
als Eventualverbindlichkeiten ausge-
staltete Zahlungsansprüche eine auch 
von Wirtschaftsprüfern zunehmend 
akzeptierte Gestaltungsform dar. 
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